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§ 51 Oö. LBG
 Oö. LBG - Oö. Landesbeamtengesetz 1993

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

§ 51

Persönliches Verhalten des Beamten

 

(1) Der Beamte hat in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen, daß das Vertrauen der Allgemeinheit in

die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt.

 

(2) Der Beamte hat die Kundinnen und Kunden, soweit es mit den Interessen des Dienstes und dem Gebot der

Unparteilichkeit der Amtsführung vereinbar ist, im Rahmen seiner dienstlichen Aufgaben zu unterstützen und zu

informieren (Bürgernähe). (Anm: LGBl. Nr. 56/2007)

 

(3) Die Beamtin oder der Beamte ist verp?ichtet, den Vorgesetzten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den

Kolleginnen und Kollegen sowie den Kundinnen und Kunden mit Achtung zu begegnen und sich gegenüber diesen

angemessen zu verhalten. (Anm: LGBl. Nr. 93/2009)
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